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Für Christine 
und 

für meine Eltern 



Sie sollten sich schämen, mit mir auf so genaue Rech-
nung zu leben. Zug um Zug, ist eine Regel in der Hand-
lung, aber nicht in der Freundschaft. Handel und Wan-
del leidet keine Freundschaft: aber Freundschaft 
leidet auch keinen Handel und Wandel. Und wozu 
machen Sie unsern Briefwechsel anders, als zu einem 
eigennützigen Handel, wenn Sie wollen, daß er in dem 
eigentlichsten Wortverstande nichts als ein Briefwech-
sei sein soll? Wenn Sie mit keinem andern Wechsel 
übers Ohr gehauen werden, als mit diesem, so wird Ihr 
Beutel ein sehr gesegneter Beutel bleiben, und Ihre 
Freundschaft eine Kapitalistin werden. Denn jeder Ihrer 
Briefe, den ich nicht beantworte, ist ein Kapital, welches 
Sie bei mir unterbringen. 

Gotthold Ephraim Lessing 

Brief an Friedrich Nicolai, vom 22. Oktober 1762 
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Diese Abhandlung hat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen im Wintersemester 1979 als Dis-
sertation vorgelegen; Literatur und Rechtsprechung konnten weitge-
hend bis Ende 1979 berücksichtigt werden. 

An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank meinem verehrten Lehrer, 
Herrn Prof. Dr. Wolfgang Münzberg. Trotz starker eigener Belastung 
stand er mir von Beginn der Arbeit an als nimmermüder Ansprechpart-
ner zur Seite. Für seine Anregungen bei der Korrektur schulde ich auch 
dem Koreferenten, Herrn Prof. Dr. Hermann Lange, Dank. 

Zu danken habe ich auch meinen Kollegen am Lehrstuhl von Prof. Dr. 
Münzberg, Herrn Dr. Werner Müller und Herrn Herbert Alisch, für das 
freundschaftliche Verständnis, das sie meiner Arbeit entgegenbrachten. 

In der Schuld stehe ich nicht zuletzt aber bei Frau Christa Müller, die 
mit großem persönlichem Engagement die Anfertigung des Manuskriptes 
übernommen hatte. 

Stuttgart, im Februar 1980 
Fritz Oesterle 
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Abkürzungsverzeichnis 

Annalen des sächsischen Oberlandesgerichts zu Dresden 
scilicet 
Scheckgesetz 
Schleswig-Holsteinische Anzeigen 
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Seufferts Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte 
in den deutschen Staaten 
Süddeutsche Juristenzeitung 
sogenannt 
Spalte 
ständig 
Zeitschrift für Standesamtswesen 
streitig 
ständige Rechtsprechung 
unter anderem, und andere 
und ähnliche(s) 
und andere mehr 
Umsatzsteuergesetz 
unter Umständen 
von 
vergleiche 
Vorbemerkung 
Versicherungsvertragsgesetz 
Jahrbuch der Entscheidungen zum Bürgerlichen Gesetz-
buch und den Nebengesetzen 
Die Rechtsprechung des Reichsgerichts auf dem Gebiete des 
Zivilrechts, begründet von Warneyer 
Wechselgesetz 
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes 
Wechselordnung 
Wertpapierrecht 
zum Beispiel 
Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit und Notariat 
Zivilprozeßordnung 
Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern 
Zivilsenat 
zustimmend 
zutreffend 
Zeitschrift für Zivilprozeß 





Einleitung 

Die Begriffe "Leistung Zug um Zug" und "Leistung gegen Gegen-
leistung" werden ganz einhellig in ein und demselben Sinne verstanden. 
Rechtsprechung und Wissenschaft verwenden sie daher - von diesem 
Verständnis aus folgerichtig - alternativ. Jeder der beiden Begriffe soll 
zum Ausdruck bringen, daß zwei Leistungen gleichzeitig auszutauschen 
sind. Gebraucht das Gesetz den einen oder anderen, dann soll es dem-
nach den jeweils nicht gebrauchten ebenfalls meinen, und damit immer 
(auch) zum Ausdruck bringen, daß die Leistungen personenverschiede-
ner Rechtssubjekte gleichzeitig erfolgen. 

Betrachtet man die Leistung Zug um Zug und die Leistung gegen Ge-
genleistung nur ein klein wenig genauer, stellt sich allerdings schnell 
heraus, daß die "Sache" keineswegs so einfach gelagert ist, sie vielmehr 
willkürlich so einfach gelagert wird. Auch wenn diese Feststellung zu-
nächst einmal als pauschale Behauptung im Raum steht, darf sie ehr-
licherweise nicht mit dem Vorwurf "Polemik" bedacht werden. Denn wo 
findet eine derart umfassende Vereinfachung im Gesetz statt oder auch 
nur ihre Rechtfertigung? Wo sind die wissenschaftlichen Äußerungen, 
die sie überzeugend belegen? Oder soll sie sich etwa sprachlich von selbst 
verstehen? Wer letzteres meint, muß sich fragen lassen, was dann mit 
dem Verkäufer ist, der den Kaufgegenstand gegen Bezahlung des Kauf-
preises mit einem Monat Ziel liefert? Nach meinem Sprachverständnis 
leistet auch dieser Verkäufer gegen eine Gegenleistung. 

Das Gesetz selbst zeigt, daß es derart einfach wohl nicht sein kann. 
Von der Gleichzeitigkeit zweier Leistungen spricht es nämlich an keiner 
Stelle, und die Leistung Zug um Zug taucht zumindest im Bürgerlichen 
Gesetzbuch nirgendwo als eigenständiger Begriff auf. Dieses kennt in 
den §§ 274 Abs. 1, 322 Abs. 1 und 348 Satz 1 expressis verbis nämlich 
allein die "Erfüllung Zug um Zug" durch den Schuldner1• Anders die 
Zivilprozeßordnung, die in ihren §§ 726 Abs. 2, 756,765 von einer "Zug 
um Zug zu bewirkenden Leistung" des Gläubigers handelt. Bevor wei-
terhin überhaupt von "Leistung Zug um Zug" geredet werden kann, 
ist vor allem anderen zu überlegen, ob es in übereinstimmung mit dem 
Sprachgebrauch des BGB nicht sachlich richtiger "Erfüllung Zug um 
Zug" heißen muß, oder ob nicht beide Wendungen gleichbedeutend und 

1 Sprachlich ebenso § 3 AbzG. 



22 Einleitung 

damit "gleich richtig" sind. Daß BGB und ZPO dasselbe meinen, ergibt 
schon ein kurzer Blick in die Entstehungsgeschichte dieser ausdrückli-
chen "Zug um Zug"-Normen. 

Schon vor der Verabschiedung der ursprünglichen Fassung der CPO 
am 30. Januar 1877 wurde in der partikularrechtlichen Literatur und 
Rechtsprechung als Folge sowohl des ius retentionis als auch der exceptio 
non adimpleti contractus, den gemeinrechtlichen Vorgängern der §§ 273, 
320 BGB, die Verurteilung zur Leistung Zug um Zug gefordert und 
auch ausgesprochen2• Dennoch hielt man eine den §§ 726 Abs. 2, 756,765 
ZPO entsprechende Regelung in der CPO nicht für erforderlich8• Dies 
verhinderte aber nicht, daß sich die Verurteilung zur Leistung Zug um 
Zug bereits unter der Geltung der CPO von 1877 in der Praxis allge-
mein einbürgerte'. Erst mit der ausdrücklichen Nennung der "Erfüllung 
Zug um Zug" im BGB sah man sich zur Einfügung5 vollstreckungsrecht-
licher Komplementärnormen in die CPO veranlaßte. Aus dieser Ergän-
zungsfunktion ergibt sich unschwer, daß beide Gesetze, BGB und ZPO, 
die Begrüfe "Erfüllung" und "Leistung" Zug um Zug im selben Sinne 
verstanden wissen wollen7• Der synonyme Gebrauch von "Erfüllung" 
und "Leistung" durch das Gesetz führte denn auch anfänglich dazu, daß 
beide Begriffe, vor allem aus stilistischen Gründen, abwechselnd ver-
wandt wurden8 • Bis sich dann recht schnell die schon zuvor in Recht-
sprechung und Lehre gebräuchliche und heute weithin übliche Bezeich-
nung von der "Leistung Zug um Zug" wieder einbürgerte9• Damit hat 
sich, wie sogleich zu zeigen ist, der sachlich ausschließlich zutreffende 
Begriff breitgemacht. Die Tatsache, daß dies geschah, scheint allerdings 
mehr einem Gefühl für das Richtige als überlegungen zur Sache ent-
sprungen zu sein, denn es gibt keine Begründung dafür, weshalb auch 
im privatrechtlichen Bereich vom Sprachgebrauch des BGB abgewichen 
wird. 

~ Zaun, ArchPractRWiss 4 (1857) 410, 420 f.; OAG Kassel, SeuffArch 18 (1865) 
Nr. 180 (für die exceptio non adimpleti contractus), OAG Oldenburg, SeuffArch 
23 (1870) Nr. 176 (für das ius retentionis); vgl. auch Hahn, Bd. II, S. 439 (zu 
§ 614); ferner Andre, S. 129 ff. und Thon, S. 268; zu weiteren Nachw. s. unten, 
Kap. III. Fn. 82 und 85. - Dazu, daß es sich bei der exceptio non adimpleti 
contractus quellenmäßig um ein "reines Phantasiegebilde" handelt, s. Leon-
hard, Beweislast, S. 343. 

S Hahn, Bd. II, S. 439. 
4 Vgl. Schlegelberger, S. 171 f. 
5 Durch die Novelle vom 17. V. 1898 (RGB11898 I 256). 
e Vgl. Hellwig, LB, Bd. I, S.17. 
7 Vgl. auch Hahn, Bd. VIII, S. 136. 
8 So z. B. Steininger durchgehend, ganz deutlich etwa S. 9. 
• Vgl. bereits RGZ 56,301 (302 f.), das mehrfach unter ausdrücklicher Bezug-

nahme auf § 274 BGB von "Zug-um-Zug-Leistung" bzw. von "Leistung Zug 
um Zug" spricht; ferner Reuter, S. 1. 
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Die Bezeichnung "Leistung Zug um Zug" anstelle von "Erfüllung Zug 
um Zug" ist nicht nur eine "verzeihliche Freiheit", wie Reuter meint111, 
sondern sprachlich und sachlich geboten. Die Wendung "Zug um Zug" 
kann sich nämlich begrifflich nur auf die Modalität eines tatsächlichen 
Vorgangs beziehenll, eben auf die reale Erbringung der zur Befriedigung 
des Gläubigerinteresses erforderlichen Schuldnerhandlung, nicht jedoch 
- weder in ihrem Wortsinne noch rechtslogisch - auf dessen gesetzliche 
Folge, die Erfüllung12. Diese rechtliche Wirkung tritt ein oder nicht. Dies 
wird besonders dort deutlich, wo der Leistungserfolg nicht unmittelbar 
durch die Leistungshandlung herbeigeführt wird, sondern noch, außer 
vom Verhalten des Schuldners, von einem weiteren Umstand abhängt 
(z. B. der Zustimmung eines Dritten, der Eintragung im Grundbuch). Wie 
sollte man sich hier eine Erfüllung Zug um Zug vorstellen? Es ist also be-
reits jetzt festzuhalten, daß die Erfüllung im Sinne einer Schuldtilgung 
niemals Zug um Zug zu erbringen ist. Der Begriff "Erfüllung" in den 
§§ 274 Abs. 1,322 Abs. 1 und 348 Satz 1 BGB13 mag daher als Hinweis dar-
auf verstanden werden, daß die Zug um Zug zu erbringende Leistungs-
handlung erfüllungstauglich sein muß; das versteht sich für diese Rege-
lungen aber ohnehin und wird zudem von der Definition des § 274 Abs. 1 
BGB selbst noch einmal zum Ausdruck gebracht. Als terminus technicus 
kann "Erfüllung" in diesen Normen jedoch nicht verstanden werden. 

Danach steht fest, daß das BGB, wenn es von der "Erfüllung Zug um 
Zug" spricht, nur die Leistung Zug um Zug meinen kann, und daß es 
somit diese Art der Leistung kennt. De iure gibt es die Leistung Zug um 
Zug also zumindest in den Fällen der §§ 274 Abs. 1, 322 Abs. 1 und 348 
Satz 1 BGB und daneben noch in dem des § 3 AbzG. Damit ist aber auch 
schon die einzige Aussage getroffen worden, die als eindeutig für die 
Leistung Zug um Zug getroffen werden kann. über den tatsächlichen In-
halt dieser Leistung gibt das Gesetz nahezu keinen Aufschluß. Ebenso 
schweigt es sich darüber aus, ob die genannten Normen die einzigen 
sind, die eine Leistung Zug um Zug zum Gegenstand haben, und wenn 
nicht, wann immer, d. h. unter welchen Voraussetzungen im Einzelfall, 
dann eine solche Leistung anzunehmen ist. Vorausgesetzt, daß die Lei-
stung Zug um Zug eine Leistung gegen gleichzeitige Gegenleistung ist, 
bleibt im unklaren, ob jede Leistung gegen gleichzeitige Gegenleistung 
auch eine Leistung Zug um Zug ist. Überhaupt, was hat die Leistung 
gegen Gegenleistung mit der Leistung Zug um Zug zu tun? Aufgrund 
welcher dogmatischen Konstruktion ergibt sich eine Leistung Zug um 

10 Reuter, S. 1. 
11 Vgl. Grimm, Stichwort "Zug" bei B 4; ferner auch Lessing, Bd. XVII, 

S. 190: "Zug um Zug ist eine Regel in der Handlung aber nicht ... ". 
1! Zutreffend Wendt, AcP 92 (1902), 45; vgl. ferner Boehmer, S. 47. - A. M., 

dabei allerdings widersprüchlich, Planck I Siber, § 274 Anm. 1. 
13 Ebenso für § 3 AbzG. 
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